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Bekanntmachung 

des Gemeindewahlleiters für die Gemeinden 

Oeversee, Sankelmark, Sieverstedt und Tarp 

 

 

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 13. Februar 2008 wird 

aller Voraussicht nach die 5-Prozent-Sperrklausel gem. § 10 Abs. 1 des Gemeinde- 

und Kreiswahlgesetzes (GKWG) bereits mit Wirkung ab der Kommunalwahl am 25. 

Mai 2008 nicht mehr gelten. 

Die zur Umsetzung des BVerfG-Urteils erforderliche Änderung des GKWG, mit der 

die Sperrklausel gestrichen wird, soll in der Landtagstagung vom 27. bis 29. Februar 

2008 vorgenommen werden. 

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung vom 29.01.2008, Mitteilungsblatt Nr. 1 des 

Amtes Oeversee, erschienen am 01. 02.2008, Seite 6,  weise ich noch einmal 

ausdrücklich darauf hin, dass Wahlvorschläge bis zum 48. Tag vor der Wahl (07. April 

2008, 18.00 Uhr) bei mir eingereicht werden können. 

 

Tarp, den 26. Februar 2008 

 

gez. Ploog 

Gemeindewahlleiter  
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3. Nachtrag zur Satzung 

 

des Amtes Oeversee 

über 

die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO), der Landesver-

ordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen, Ämtern sowie der 

bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehren-

amtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO), der Entschädigungsverord-

nung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richtlinien über die Entschädi-

gung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 

(EntschRichtl-fF) wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 

21.02.2008 folgender 3. Nachtrag zur Entschädigungssatzung des Amtes Oeversee 

erlassen: 

 

 

 

I. 

 

§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

 

§ 2 

Amtsvorsteher/in 

 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Amtsvorsteherin oder des Amts-

vorstehers wird bei Verhinderung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers für 

ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwands-

entschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt.  

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Amtsvorsteherin oder 

der Amtsvorsteher vertreten wird, 29,00 €. 

Wird die Vertretung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers durchgehend 

länger als einen Monat wahrgenommen, erhält die Stellvertreterin oder der 

Stellvertreter ab dem ersten Tag der Vertretung eine Reisekostenpauschale gem. 

Absatz 1.  

 

 

II.  

Inkrafttreten 

 

Diese 3. Nachtragssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Tarp, den 27.02.2008 

 

 

AMT OEVERSEE 

DER AMTSVORSTEHER 

 

gez. Uwe Ketelsen   LS 

 

 


